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Zumeldung vom 15.03.2023 
 

 

ZUMELDUNG: Schienenknoten Stuttgart zukunftsfähig 

machen - Nahverkehrsdreieck  

 

Verband Region Stuttgart begrüßt Initiative des Verkehrsministeri-

ums Baden-Württemberg, die Umsetzung des Nahverkehrsdreieck 

voranzutreiben. 

 

STUTTGART: Der Verband Region Stuttgart wurde heute über die vertiefenden 

Pläne des Verkehrsministeriums zum Nahverkehrsdreieck informiert und be-10 

grüßt sie. 

 

Der Verbandsvorsitzende Thomas S. Bopp betont: „Die Zukunft ist digital. Dafür 

haben wir den Grundstein mit dem digitalen Schienenknoten Stuttgart schon 

gelegt. Wir sind bereit, auch die nächsten Schritte zu gehen. Daher wird sich 

der Verband Region Stuttgart aktiv und konstruktiv an der Diskussion zur Aus-

gestaltung des Nahverkehrsdreiecks beteiligen. Wir werden die Chancen, die 

sich für die S-Bahn ergeben, ausloten. Bereits Ende März wollen wir bei einer 

Klausur unseres Verkehrsausschusses das Thema gemeinsam mit dem Ver-

kehrsministerium behandeln.“  20 

 

Regionaldirektor Dr. Alexander Lahl ergänzt: „Ich danke dem Verkehrsminister 

für diese wichtige Entscheidung, das ihm gewiss nicht einfach gefallen ist. Nach 

Jahren der Diskussion haben wir nun Klarheit. Die heute bekannt gegebenen 

Maßnahmen haben das Potenzial, den Schienenknoten Stuttgart zu optimieren. 

Für unsere Fahrgäste sollten wir alle Möglichkeiten nutzen, um das Angebot zu 

verbessern und zu stabilisieren. Wir sind bereit, diesen Weg gemeinsam mit 

dem Land zu gehen.“ 

 



 
 
 
 

Der Verband Region hat bereits Mitte der 1990er Jahre Untersuchungen zur 30 

Verbesserung des Schienenknotens im Stuttgart Norden angestoßen und kon-

krete Maßnahmen im Regionalplan und Regionalverkehrsplan berücksichtigt. 
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